
  
 

 

BAULEITPLANUNG DER GEMEINDE DIEMELSEE  
 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. VII/3 „Ottonenhof Ottlar“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregun-
gen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diemelsee, den 05.04.2024 

 

  



BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
Deutsche Telekom Technik GmbH Technik NL Südwest 18.08.2023 
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 14.08.2023 
Hessen Mobil 
Straßen- und Verkehrsmanagement Bad Arolsen 

 
18.08.2023 

Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen 25.07.2023 
Landkreis Waldeck-Frankenberg  
Fachdienst Umwelt und Klimaschutz 29.08.2023 
Netcom Kassel 25.07.2023 
Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 31.3 - Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 09.08.2023 
Dezernat 31.5 - Kommunales und industrielles Abwasser, Ge 
                        wässergüte, wassergefährdende Stoffe 

 
07.08.2023 

Dezernat 34 - Bergaufsicht 15.08.2023 
 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
AVACON AG Prozesssteuerung DGP 25.07.2023 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr 

 
24.07.2023 

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 19.08.2023 
Deutscher Wetterdienst 25.08.2023 
Die Autobahn GmbH des Bundes 03.08.2023 
Direktion Bundesbereitschaftspolizei 28.07.2023 
Hessen Forst, Forstamt Frankenberg-Vöhl 07.08.2023 
Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung 23.08.2023 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) – Niederlas-
sung Rhein-Main 

 
31.07.2023 

Landkreis Waldeck-Frankenberg  
Fachdienst Bauen 31.08.2023 
Fachdienst Landwirtschaft 03.08.2023 
Naturpark Diemelsee 21.08.2023 
Nordhessischer Verkehrsverbund NVV 03.08.2023 
Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 21.2 Regionalplanung Siedlungswesen 04.08.2023 
Dezernat 26 – Forsten, Jagd 27.07.2023 
Dezernat 31.1 – Altlasten, Bodenschutz 23.08.2023 
TenneT TSO GmbH stromübertragungs gmbH 27.07.2023 
Twiste Copper GmbH 28.08.2023 
Vodafone Hessen GmbH & Co. KG 15.08.2023 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz 
Amt für Bodenmanagement Korbach 
Bodenverband Waldeck-Frankenberg   
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V.  
Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden KdöR 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas etc., Referat 226 Richtfunk 
BUND Landesverband Hessen e.V. 
Bund für Umwelt und Naturschutz – Kreisverband Waldeck-Frankenberg 
DB RegioNetz Infrastruktur GmbH 
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
DFS Deutsche Flugsicherung 
Die Christengemeinschaft in Deutschland 
Eisenbahn-Bundesamt 
Erzbistum Paderborn - Bauabteilung 
Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck 
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 
Öffentlicher Personennahverkehr 
Handelsverband Hessen e.V. 
Hessischer Rundfunk 
Hessisch-Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein e.V. 
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
HGON Arbeitskreis Waldeck-Frankenberg 
Humanistische Gemeinschaft Hessen 
Kirchenkreisamt 
Landesamt für Denkmalpflege Archäologie und Paläontologische Denkmalpflege 
Landesamt für Denkmalpflege Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Landesjagdverb. Hessen e.V. 
Landesverband Hessen für Obstbau, Garten und Landschaftspflege e.V. 
NABU Kreisverband Waldeck-Frankenberg 
NABU Ortsgruppe Diemelsee 
Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Hessen e.V. 
Polizeipräsidium Nordhessen 
Regierungspräsidium Kassel 
Dezernat 27 – Naturschutz und Landschaftspflege 
Schutzgem. Deutscher Wald – Landesverband Hessen e.V. 
Verband Hessischer Fischer 
Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen  
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH Technik NL Südwest vom 18.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass sich im Planbereich Telekommunikationslinien der Telekom befin-
den, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass bei der Bauausführung darauf zu achten ist, dass Beschädigungen 
der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden sollten, wird zur 
Kenntnis genommen.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 

 

EWF Energie Waldeck-Frankenberg GmbH vom 14.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass gegen die Planung seitens der EWF keine Bedenken bestehen, wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Die Aussage, dass auf die im Plangebiet verlaufende 20-kV-Freileitung zu achten ist 
und ein Sicherheitsabstand von 3,0 m einzuhalten ist, wird zur Kenntnis genommen. 
 
Erläuterung: Die Freileitung inkl, des Sicherheitsabstandes von 3,0 m verläuft außerhalb 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Ein nachrichtlicher Hinweis auf die Einhaltung 
des Sicherheitsabstandes wird in den Plan aufgenommen. 
 
Die Aussage, dass bei unumgänglichen Annäherungen in den Schutzbereich eine Ab-
stimmung mit der EWF für geeignete Schutzmaßnahmen zu vereinbaren ist, wird zur 
Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hessen Mobil 
Straßen- und Verkehrsmanagement Bad Arolsen vom 18.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen und Bedenken zum Plan werden zur Kenntnis genommen. Die Planun-
terlagen werden geändert und ergänzt. 
 
Erläuterung: Zur Klärung der Bedenken wurde ein Ortstermin mit Vertretern von Hessen Mobil, 
Gemeinde Diemelsee, Flächeneigentümer und dem verfahrensführenden Planungsbüro im 
November 2023 durchgeführt.  
Auf Grundlage der Ergebnisse des Termins wurden folgende Änderungen und Ergänzungen 
am Plan vorgenommen. 
 

- Gegenüber der Dommelhalle wird der Zufahrtsbereich auf die Sondergebietsfläche de-
finiert, diese Einfahrt ist dem landwirtschaftlichen Verkehr und Lieferverkehr vorbehal-
ten. 

- Im Bereich der Flurstücke 108/6 und 108/3 wird ein weiterer Zufahrtsbereich zum Son-
dergebiet definiert, dieser dient dem allgemeinen Gästeverkehr. Unmittelbar angren-
zend wird eine Fläche für die Anlage einer barrierefreien Bushaltestelle freigehalten. 

- Für beide genannten Zufahrten werden in der Planzeichnung Sichtdreiecke zur Einfahrt 
auf die bevorrechtigte Straße eingetragen, die von weiterer Bebauung freizuhalten sind. 
Zusätzlich wird mit Schleppkurven die Ein- und Ausfahrtmöglichkeit für 3-achsige Müll-
fahrzeuge nachgewiesen und in der Begründung zum Bebauungsplan dargelegt (Ab-
schnitt 3.2.2).  

- Die Begründung zum Bebauungsplan wird ergänzt um eine Beschreibung der maxima-
len Erweiterung des Hotelbetriebes und die daraus resultierende Anzahl an Stellplätzen 
im Sondergebiet zur Einschätzung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens (Abschnitt 
3.2.2).  

- In der Begründung zum Bebauungsplan wird die Beschreibung der Anbindung an den 
öffentlichen Personennahverkehr ergänzt (Abschnitt 2.3.5).  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen vom 25.07.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass evtl. vorhandene Jüdische Friedhöfe oder Begräbnisstätten weiter-
hin als solche auszuweisen sind, wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 

 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst Umwelt und Klimaschutz vom 29.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass für den Bereich Grundwasser keine Bedenken bestehen, wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis auf eine für den Bau und Betrieb von Versickerungsanlagen erforderliche 
wasserrechtliche Erlaubnis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Aussage, dass für den Bereich Oberirdische Gewässer keine Bedenken bestehen, 
wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Den Hinweisen zur bodenkundlichen Baubegleitung wird gefolgt, die Formulierungen 
der textlichen Festsetzungen werden entsprechend angepasst. 
 
Erläuterung: Die Festsetzung 11.7 zur bodenkundlichen Baubegleitung wird dahingehend 
geändert, dass die Bestellung einer Baubegleitung bei Vorhaben mit einer Eingriffsfläche 
von mehr als 3.000 m² erforderlich ist.  
Der Hinweis auf die Anzeigenpflicht unter Teil C Hinweise wird dem Gesetzestext nach § 4 
Abs. 3 HAltBodSchG angepasst. 
 
 
 
 
Der Hinweis zum Bodenmanagementkonzept wird in den Plan aufgenommen. 
 
Erläuterung: Der Hinweis auf ein erforderliches Konzept wird übernommen. Hinweise auf 
spezifische DIN-Normen sollen nicht in die textlichen Festsetzungen übernommen werden, 
da diese nicht öffentlich und barrierefrei verfügbar sind. 
 
 
Die Aussage, dass keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber der Bauleitplanung be-
stehen, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis auf die DIN 18920 wird zur Kenntnis genommen. 
 
Erläuterung: Hinweise auf DIN-Normen sollen nicht in die textlichen Festsetzungen über-
nommen werden, da diese nicht öffentlich und barrierefrei verfügbar sind. 

  



 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die Antragspflicht zur Ausbuchung des Ökokontos wird von der Ge-
meinde Diemelsee zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Netcom Kassel vom 25.07.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass im Nahbereich Glasfaserinfrastruktur liegen, wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 

 

Regierungspräsidium Kassel 
Dezernat 31.3 – Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz vom 09.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf den Gewässerrandstreifen wird zur Kenntnis genommen, die Vorbe-
reitung der Schließung eines offenen Gewässerabschnittes wird zurückgewiesen. 
 
Erläuterung: Das Gewässer ohne Namen (GWZ 441144) verläuft innerhalb des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplans vollständig verrohrt innerhalb der Parzellen öffentlicher Stra-
ßen. Offene Abschnitte sind nicht vorhanden, eine Offenlegung ist in der Bestandsituation 
nicht möglich. Die Errichtung eines Brückenbauwerks würde die Zugänglichkeit des Gewäs-
serverlaufs entsprechend nicht weiter beeinträchtigen, unterhalb der Brücke kann das Ge-
wässer nicht weiter überbaut werden.  
Der Gewässerrandstreifen des Holzbaches ist im Bebauungsplan berücksichtigt und als 
Grünfläche ohne Möglichkeit einer baulichen Nutzung festgesetzt (Nordosten des Geltungs-
bereiches). 

  



 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Der Hinweis auf eine erforderliche wasserrechtliche Genehmigung bei Errichtung ei-
nes Brückenbauwerks wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 

 

Regierungspräsidium Kassel 
Dezernat 31.5 – Kommunales und industrielles Abwasser, Gewässergüte, wassergefähr-
dende Stoffe vom 07.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Zuständigkeit des Bereiches Kommunales Abwasser, Gewäs-
sergüte bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Waldeck-Frankenberg liegt, 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Aussage, dass im Bereich industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe 
keine Belange berührt werden, wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
2. 

 

Regierungspräsidium Kassel 
Dezernat 34 - Bergaufsicht vom 15.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Belange des Bergbaus nicht berührt werden, wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
Die Empfehlung, die beiden weiteren Bergwerkseigentümer zum Vorhaben zu hören, 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
Hinweis: Die Twiste Copper GmbH hat im laufenden Verfahren ebenfalls Stellung zum Vor-
haben genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Avacon AG Prozesssteuerung DGP vom 27.07.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass sich im Geltungsbereich keine Versorgungsanlagen befinden, wird 
zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr vom 
24.07.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Belange der Bundeswehr nicht berührt werden, wird zur Kennt-
nis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung vom 19.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass sich auf die Zustimmungsfiktion berufen wird, wird zur Kenntnis 
genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Deutscher Wetterdienst vom 25.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass der DWD keine Einwände gegen das Vorhaben hat, wird zur Kennt-
nis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Die Autobahn GmbH des Bundes vom 03.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Belange der Autobahn GmbH des Bundes nicht berührt werden, 
wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Direktion Bundesbereitschaftspolizei vom 28.07.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Belange der Direktion Bundesbereitschaftspolizei nicht berührt 
werden, wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Hessen-Forst, Forstamt Frankenberg-Vöhl vom 07.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass aus Sicht der unteren Forstbehörde keine Einwände bestehen, wird 
zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung vom 23.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Interessen der gewerblichen Wirtschaft nicht nachteilig berührt 
werden, wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) – Niederlassung Rhein-Main vom 
31.07.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass seitens der LBIH keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst Bauen vom 31.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass von Seiten des Fachdienstes Bauen, Landkreis Waldeck-Franken-
berg keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht werden, wird zur Kenntnis genom-
men. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst Landwirtschaft vom 03.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass aus landwirtschaftlichen Gesichtspunkten keine Bedenken beste-
hen, wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Naturpark Diemelsee vom 21.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass der Zweckverband Naturpark Diemelsee keine Einwände gegen die 
Planungen hat, wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Nordhessischer Verkehrsverbund NVV vom 03.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass von Seiten des NVV keine Einwände bestehen, wird zur Kenntnis 
genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Regierungspräsidium Kassel 
Dezernat 21.2 – Regionalplanung, Siedlungswesen vom 04.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine regionalplanerischen Bedenken geltend gemacht werden, 
wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Regierungspräsidium Kassel 
Dezernat 26 – Forsten, Jagd vom 27.07.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass seitens der Oberen Forstbehörde keine forstrechtlichen Bedenken 
bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Regierungspräsidium Kassel 
Dezernat 31.1 – Altlasten, Bodenschutz vom 23.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Anregungen und Hinweise der Stellungnahme vom 29.12.2021 
ausreichend berücksichtigt wurden und daher keine erneuet Stellungnahme erforder-
lich ist, wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Tennet Stromübertragungs mbH vom 27.07.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Belange der Tennet TSO GmbH berührt werden, wird zur 
Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Twiste Copper GmbH vom 28.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass seitens der Twiste Copper GmbH keine Stellungnahme erforderlich 
ist, wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Vodafone GmbH & Co KG vom 15.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass seitens der Vodafone-Gesellschaft(en) keine Einwände geltend ge-
macht werden, wird zur Kenntnis genommen. 

  



 

 
BETEILIGUNG DER NACHBARGEMEINDEN  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
 

Magistrat der Stadt Bad Arolsen 02.08.2023 
Stadt Brilon 08.08.2023 
Gemeindevorstand der Gemeinde Twistetal 25.07.2023 
Gemeindevorstand der Gemeinde Willingen 31.07.2023 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

Magistrat der Hansestadt Korbach 
Stadt Marsberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Magistrat der Stadt Bad Arolsen vom 02.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Stadt Bad Arolsen keine Anregungen oder Bedenken vorbringt, 
wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Brilon vom 08.08.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass seitens der Stadt Brilon keine Anregungen vorgebracht werden, 
wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeindevorstand der Gemeinde Twistetal vom 25.07.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Gemeinde Twistetal keine Bedenken gegen die Bauleitplanung 
hat, wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeindevorstand der Gemeinde Willingen vom 31.07.2023 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass die Belange der Gemeinde Willingen (Upland) nicht berührt werden, 
wird zur Kenntnis genommen. 

  



BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
[Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 

 




